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1 Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 
Die vorschulische und institutionelle Bildung und Betreuung von Kindern ist in Vorarlberg 

im Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz geregelt. Ziele dieses Gesetzes sind die 

Begleitung und Förderung der Kinder sowie die Unterstützung der Familien bei ihren 

Bildungs- und Erziehungsaufgaben und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Für alle Kinder ab dem Schuleintritt bis zur vierten Schulstufe haben die Gemeinden ab 

Herbst 2024 einen Versorgungsauftrag, wenn es keine Möglichkeit gibt, eine ganztägige 

Schulform zu besuchen. Das bedeutet, dass den Kindern bei entsprechendem 

Betreuungsbedarf von Montag bis Freitag von 08:00 bis 16:00 Uhr ein Betreuungsplatz in 

einer Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung (KBBE) in der Wohnsitz- oder einer 

Nachbargemeinde zur Verfügung gestellt werden muss. Dies gilt nicht in den Ferien und an 

schulfreien Tagen. 

2 Betreuungsangebot Schülerbetreuung Region 

Jagdberg 
Die Gemeinden Düns, Dünserberg, Röns, Satteins, Schlins und Schnifis haben am 30. Januar 

2023 in einer gemeinsamen Gemeindevertretungssitzung die Gründung des 

Gemeindeverbands „KI Region Jagdberg“ beschlossen. Dieser ist seit 1.9.2024 Träger der 

öffentlichen Kinderbildungs- und -Betreuungseinrichtungen (KBBE) für Klein- und 

Kindergartenkinder, in denen teilweise bereits Schulkinder betreut werden in diesen 

Gemeinden. Ab September 2025 wird er auch Träger der KBBE, in denen nur Schulkinder 

betreut werden. Somit gibt es folgende KBBE, die von Schulkindern besucht werden 

können:   

− Düns – Kindergarten mit alterserweiterter Gruppe mit Schulkindern  

− Röns – Kindergarten mit alterserweiterter Gruppe mit Schulkindern  

− Satteins - Schulkindbetreuung  

− Schlins – Schulkindbetreuung  

− Schnifis – Schulkindbetreuung im Rahmen des Freizeitteils der ganztägigen Schulform  

Bei entsprechendem Bedarf bietet jeder Standort für die Schulkindern eine Betreuungszeit 

vom Unterrichtsende bis 16:00 Uhr an.  

Die Module und Zeiten sind pro Schulkindbetreuung unterschiedlich, abhängig vom 

Stundenplan. Damit ein Modul stattfindet, müssen mindestens 5 Kinder angemeldet 

werden. 

 

 



2.1 Düns 

In Düns gibt es eine KBBE mit zwei Kindergartengruppen. Die 

Schulkinder werden entweder in einer Kindergartengruppe mit- 

oder in einer eigenen Gruppe betreut. Dies hängt von der 

Gesamtzahl der zu betreuende Kinder und den Personalressourcen 

ab.   

Die Kontaktdaten sind  

Leitung Andrea Nachbaur 

Adresse Dorfstraße 11, 6822 Düns 

Telefon 05524/231118 

Email leitung.kiga.duens@kibe-jagdberg.at  

 

Die aktuellen Betreuungszeiten für Schulkinder sind  

Dienstag 07:00 – Unterrichtsbeginn 

Ende des Vormittagsunterrichts bis 16:00 

Uhr 

Donnerstag 07:00 – Unterrichtsbeginn 

Ende des Vormittagsunterrichts bis 16:00 

Uhr 

Freitag 07:00 bis Unterrichtsbeginn  

 

2.2 Röns  

In Röns gibt es eine ganztägige Schulform in getrennter Form. Je nach Kinderzahl und 

Personalressourcen werden die Schulkinder gemeinsam mit den Kindergartenkindern oder 

in einer eigenen Schulkindgruppe betreut. 

Die Kontaktdaten sind  

Leitung Marie Düngler 

Adresse Magnusplatz 1, 6822 Röns 

Telefon 05524/814414 

Email leitung.kiga.roens@kibe-jagdberg.at  

 

Die aktuellen Betreuungszeiten für Schulkinder sind  

Dienstag Ende des Vormittagsunterrichts bis 17:00 

Uhr 

Donnerstag Ende des Vormittagsunterrichts bis 16:00 

Uhr 
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2.3 Satteins  

In Satteins gibt es eine außerschulische Betreuung. Die Schulkindbetreuung hat von Montag 

bis Freitag geöffnet. Die Anzahl der Gruppen hängt davon ab, wie viele Kinder die 

Schulkindbetreuung besuchen. 

Die Kontaktdaten sind  

Leitung Manuela Sturm  

Adresse Schulplatz 5, 6822 Satteins  

Telefon 06645841347 

Email Leitung.sb.satteins@kibe-jagdberg.at 

 

Die aktuellen Öffnungszeiten des Schülerbetreuung Satteins sind  

Montag - Donnerstag 11:30 – 17:00 Uhr 

Freitag 11:30 – 13:30 Uhr 

 

2.4 Schlins  

In Schlins gibt es eine außerschulische Betreuung. Die Schulkindbetreuung hat von Montag 

bis Freitag geöffnet. Die Anzahl der Gruppen hängt davon ab, wie viele Kinder die 

Schulkindbetreuung besuchen. 

Die Kontaktdaten sind  

Leitung Sabine Hirsch  

Adresse Schulgasse 23, 6824 Schlins  

Telefon  

Email Leitung.sb.schlins@kibe-jagdberg.at 

 

Die aktuellen Öffnungszeiten des Schülerbetreuung Schlins sind  

Montag – Freitag  07:00 – 07:40 

11:30 – 17:00 Uhr 

 

 

 

 



2.5 Schnifis  

In Schnifis gibt es eine Schulkindbetreuung im Rahmen der ganztägigen Schulform in 

getrennter Form. Die Anzahl der Gruppen hängt davon ab, wie viele Kinder die 

Schulkindbetreuung besuchen.   

Die Kontaktdaten sind 

Leitung Franziska Auer  

Adresse Schulgasse 57, 6822 Schnifis  

Email Leitung.sb.schnifis@kibe-jagdberg.at 

 

Die aktuellen Öffnungszeiten des Schülerbetreuung Schnifis sind  

Montag – Donnerstag  07:00 – 07:30 Uhr  

Dienstag + Donnerstag 12:30 – 17:00 Uhr 

3 Anmeldung   
Die Anmeldung für ein neues Kinderbildungs- und -betreuungsjahr erfolgt für alle KBBE des 

Gemeindeverbands KIBE Region Jagdberg über ein digitales Anmeldeformular. Den Link 

bzw. QR-Code zum digitalen Formular sowie die Angaben zum Anmeldezeitraum erhalten 

alle Eltern über die App schoolfox oder kidsfox. 

Änderungen können in der ersten Schulwoche gemacht werden. Danach ist eine einmalige 

Änderung für das 2. Semester möglich.  

Sollten Sie Unterstützung beim Ausfüllen des Formulars benötigen, können Sie im 

Anmeldezeitraum zu den Bürgerserviceöffnungszeiten in Ihr Gemeindeamt kommen. Ein:e 

Mitarbeiter:in wird Ihnen gerne helfen. 

Ein sonderpädagogischer oder erhöhter sonderpädagogischer Förderbedarf des Kindes 

(SPF oder eSPF) muss bei der Anmeldung bekannt gegeben werden, damit Gruppengrößen 

und Personalschlüssel entsprechend den gesetzlichen Rahmenbedingungen geplant 

werden können.  

Allfällige Änderungen der Daten müssen VOR der Aufnahme des Kindes an die 

Koordinationsstelle und NACH erfolgter Aufnahme der Leitung der KBBE gemeldet werden. 

 

 



4 Module und Tarife 

4.1 Module  

Die Kinder können für folgende Module angemeldet werden:  

Früh    07:00 – 07:30 Uhr  

Mittag 1  11:30 – 13:00 Uhr (inkl. Mittagessen) 

Mittag 2  13:00 – 14:00 Uhr  

Nachmittag  14:00 – 16:00 Uhr 

Nachmittag Lang 16:00 – 17:00 Uhr 

Achtung: Die Module sind an jedem Standort abhängig vom Stundenplan der Schule. Die 

Abrechnung wird selbstverständlich auch dementsprechend angepasst.  

Dauert zum Beispiel der Unterricht bis 12:30 Uhr, fängt das Modul Mittag 1 erst um 12:30 

Uhr an und die Kosten für das Modul werden entsprechend weniger.  

Die Module, die Sie bei der Anmeldung wählen, sind verbindlich, da auf Grund der 

Anmeldezahlen die Personalplanung erfolgt. Sollten Sie zum Zeitpunkt der Anmeldung die 

genauen Betreuungszeiten noch nicht kennen, wählen Sie bitte die Module so, dass diese 

dem zeitlichen Umfang, in dem Sie Betreuung benötigen, entsprechen. 

Moduländerungen können bis zum Ende der 1. Schulwoche (Freitag, 12.9.2025) und bis 

Mitte Jänner für das 2. Semester vorgenommen werden.  

4.2 Kosten 

Die Kosten für die Schülerbetreuung setzen sich ausfolgenden Teilbeträgen zusammen:  

- Der Betrag für die Betreuung 

- Der Betrag für die Verpflegung: Mittagessen und an einigen Standorten Jause  

Die angemeldeten Betreuungszeiten und die Jause werden auch bei Abwesenheit des 

Kindes in Rechnung gestellt. Bei Zahlungsschwierigkeiten suchen Sie bitte frühzeitig das 

persönliche Gespräch mit der Koordinationsstelle.   

Die einfachste und wirtschaftlichste Zahlungsabwicklung ist ein Abbuchungsauftrag, den Sie 

mittels SEPA-Abbuchungsauftrag einrichten und bei der Koordinationsstelle abgeben oder 

im Zuge der digitalen Anmeldung bekannt geben. 

Die Abrechnung erfolgt von September bis Juni jeweils monatlich im Nachhinein. An den 

Schließtagen, schulautonome Tagen und in den Ferien werden die Betreuungskosten nicht 

in Rechnung gestellt.  

 

 



4.2.1 Tarife Betreuung  

Die Betreuung kostet 2,20 Euro pro Stunde.  

4.2.2 Tarife Verpflegung 

Mittagessen: 

Das Mittagessen kostet 6,60 Euro pro Mahlzeit.  

Die Anmeldung/Abmeldung vom Mittagessen ist pro Standort unterschiedlich. Sie 

bekommen nach der Anmeldung Informationen über den genauen Ablauf an dem 

gewählten Standort.  

Der Gemeindeverband KIBE Region Jagdberg behält sich vor, die Verpflegungskosten 

während des Jahres zu erhöhen. 

Jause: 

An einzelnen Standorten wird in der Nachmittagsbetreuung noch eine Jause zur Verfügung 

gestellt. Diese kostet 0,70 Cent pro Jause. Diese wird unabhängig von der Anwesenheit 

verrechnet, da die Jause im Voraus gekauft werden muss.  

5 Ferien und Feiertage/schulautonome Tage 

5.1 Schulferien und schulautonom freie Tage 

Für die Betreuung in den Schulferien und an schulautonom freien Tagen wird eine 

Bedarfserhebung durchgeführt. Ab 5 Anmeldungen findet ein Modul statt. Die Betreuung 

findet gemeindeübergreifend statt. Welche Standorte geöffnet werden, hängt von der Zahl 

der Anmeldungen und Personalressourcen ab. 

5.2 Feiertage  

An Feiertagen findet keine Schulkindbetreuung statt. Diese Tage werden auch nicht 

verrechnet.  

6 Mitwirkung der Erziehungsberechtigten nach § 

29 KBBG 

6.1 Rechte und Pflichten  

Als Erziehungsberechtigte haben Sie das Recht, aktiv in die Bildungs- und Betreuungsarbeit 

der KBBE einbezogen und über Entscheidungen, die den Betrieb wesentlich berühren, 

informiert zu werden. 

Erziehungsberechtigte sind für die Sicherheit ihrer Kinder auf dem Weg zur und von der 

KBBE selbst verantwortlich. 



6.2 Gesundheit und Krankheit  

Die Erziehungsberechtigten sind dazu verpflichtet, ansteckende Krankheiten oder einen 

Parasitenbefall ihres Kindes in der KBBE zu melden. Solange eine Ansteckungs- bzw. 

Übertragungsgefahr für andere besteht, dürfen erkrankte oder von Parasiten befallene 

Kinder nicht in die Einrichtung kommen. 

Bitte beachten Sie, dass die Mitarbeiter:innen in den KBBE laut § 10, Abs. 3 des 

Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes Medikamente an Kinder ausschließlich dann 

verabreichen dürfen, wenn sie dafür eine spezielle Schulung absolviert haben UND eine 

schriftliche ärztliche Anweisung vorliegt. Dies gilt sowohl für rezeptpflichtige wie auch 

rezeptfreie Medikamente. 

Bitte teilen Sie der KBBE mit, wenn Ihr Kind eine Allergie (Lebensmittel, aber auch 

Hausstaub, Insektenstiche, Heuschnupfen, Pflaster etc.) oder eine 

Lebensmittelunverträglichkeit hat. Ebenso wenn andere Gründe vorliegen, aus denen 

bestimmte Lebensmittel nicht konsumiert werden sollen oder dürfen.  

 

7. Fragen und Auskünfte  
Für Fragen und Auskünfte stehen Ihnen die Leiter:innen der Kinderbildungs- und -

betreuungseinrichtungen sowie die Leiterin der Koordinationsstelle des Gemeindeverbands 

KIBE Region Jagdberg gerne zur Verfügung. 

 

  
 


